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Änderungsantrag 
 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
zu dem „Viertes Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes“ 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 17/11681 
 
 
Die Fraktion der SPD beantragt, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Viertes 
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes“ (Drs. 11/11681) wie folgt zu ändern: 
 
 
Die in Artikel 1 Nummer 10 Bezug genommene Anlage zu § 13 Absatz 1 Satz 2 
Landeswahlgesetz „Beschreibung der Wahlkreise“ wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Bei „Nr. 6 - Rhein-Erft-Kreis II“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 
 Bei „Vom Rhein-Erft-Kreis die Gemeinden:“ wird nach der Angabe „Kerpen mit den Stadt-

bezirken“ die Angabe „Möderath/Kerpen-Nord“ gestrichen. 
 
2. Bei „Nr. 7 - Rhein-Erft-Kreis III“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 
 Bei „Vom Rhein-Erft-Kreis die Gemeinden:“ wird nach der Angabe „Kerpen mit den Stadt-

bezirken“ die Angaben „Mödrath/Kerpen-Nord“ eingefügt. 
 
3. Bei „Nr. 90 - Herford I“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 
 Bei „Vom Kreis Herford die Gemeinden:“ wird nach der Angabe „Spenge“ die Angabe 

„Vlotho mit den Ortsteilen: Exter, Valdorf“ eingefügt. 
 
4. Bei „Nr. 98 – Lippe II – Herford III“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 
 Bei „Vom Kreis Herford die Gemeinde Vlotho“ wird die Angabe „mit den Ortsteilen: Vlotho, 

Uffeln“ eingefügt. 
 
5. Bei „Nr. 108 - Bochum II“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 
 Bei „Von der Stadt Bochum die Kommunalwahlbezirke:“ werden die Angaben „14“ (Innen-

stadt – Südost), „26“ (Eppendorf/Mundscheid) gestrichen. 
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6. Bei „Nr. 109 - Bochum III“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folg geändert: 

 
a) Bei „Von der Stadt Bochum der Kommunalwahlbezirk“ wird die Angabe „14“ (Innen-

stadt – Südost) eingefügt. 
 
b) Bei „Von der Stadt Bochum der Kommunalwahlbezirk“ wird die Angabe „26“ (Eppen-

dorf/Munscheid) eingefügt. 
 
7. Bei „Nr. 111 – Dortmund I“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 
 Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird nach der Angabe „die Stadtbezirke: Huckarde, Innen-

stadt-West, Mengede“ die Angabe „Innenstadt-Ost mit dem statistischen Bezirk: 4 Kaiser-
straßenviertel“ eingefügt. 

 
8. Bei „Nr. 112 – Dortmund II“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 

a) Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird die Angabe „Hörde mit dem statistischen Bezirk: 
53 Hörde“ gestrichen. 

 
b) Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird nach der Angabe „die Stadtbezirke:“ die Angabe 

„Scharnhorst mit dem statistischen Bezirk: 14 Derne“ eingefügt. 
 
c) Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird nach der Angabe „die Stadtbezirke:“ die Angabe 

„Hombruch mit dem statistischen Bezirk: 29 Brünninghausen“ eingefügt. 
 
d) Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird nach der Angabe „Innenstadt-Ost“ die Angabe „mit 

Ausnahme des statistischen Bezirk: 4 Kaiserstraßenviertel“ eingefügt. 
 
9. Bei „Nr. 113 – Dortmund III“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 
 Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird nach der Angabe „die Stadtbezirke:“ die Angabe 

„Scharnhorst mit Ausnahme des statistischen Bezirk: 14 Derne“ eingefügt. 
 
10. Bei „Nr. 114 – Dortmund IV“ wird das Gebiet des Wahlkreises wie folgt geändert: 
 

a) Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird nach der Angabe „die Stadtbezirke: Hombruch“ 
die Angabe „mit Ausnahme des statistischen Bezirk: 29 Brünninghausen“ eingefügt. 

 
b) Bei „Von der Stadt Dortmund“ wird nach der Angabe „die Stadtbezirke: Hörde“ die 

Angabe „mit den Statistischen Bezirken: 51 Benninghofen, 52 Hacheney, 54 Holzen, 
55 Syburg, 56 Wellinghofen, 57 Wichlinghofen“ gestrichen. 
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Begründung 
 
Änderungsantrag:  
 
Zu Nummer 1  
 
Im Gebiet des Wahlkreises Nr. 6 - Rhein-Erft-Kreis II wird aus der Gemeinde Kerpen der Stadt-
bezirke Möderath/Kerpen-Nord herausgenommen und in das Gebiet des Wahlkreises Nr. 7 – 
Rhein-Erft-Kreis III verschoben. Durch die Verschiebung können auch bei zukünftig steigen-
den Einwohnerzahlen weitere Wahlkreisveränderungen vermieden werden.   
 
Zu Nummer 2 
  
Im Gebiet des Wahlkreises Nr. 7 - Rhein-Erft-Kreis III wird aus der Gemeinde Kerpen der 
Stadtbezirke Mödrath/Kerpen-Nord hinzugefügt, nachdem sie aus dem Gebiet des Wahlkrei-
ses Nr. 6 – Rhein-Erft-Kreis II herausgenommen wurden. Mit der Verschiebung erfolgt auch 
eine redaktionelle Anpassung. 
 
Zu Nummer 3 
 
Im Gebiet des Wahlkreises Nr. 90 – Herford I wird die Gemeinde Vlotho mit den Ortsteilen 
Exter und Valdorf hinzugefügt und hierzu aus dem Gebiet des Wahlkreises Nr. 98 – Lippe II - 
Herford III herausgenommen. Die in der Drucksache 17/3756 aufgeführten Wahlberechtigten 
mit Stand 31.12.2018 für die in der Drucksache 17/11681 im Wahlkreis Nr. 90 befindlichen 
Gemeinden beträgt 90.465 und stellt damit eine Abweichung von -11% dar. Durch die Hinzu-
nahme der Ortsteile Exter und Valdorf von Vlotho kann die negative Abweichung des Wahl-
kreises vom Durchschnittswahlkreis verringert werden.  
 
Zu Nummer 4 
 
Im Gebiet des Wahlkreises Nr. 98 – Lippe II – Herford III verbleiben aus der Gemeinde Vlotho 
die Ortsteile Vlotho und Uffeln, wohingegen die Ortsteile Exter und Valdorf dem Gebiet des 
Wahlkreises Nr. 90 – Herford I hinzugefügt werden. Hierdurch wird die negative Abweichung 
des Wahlkreises Nr. 90 vom Durchschnittswahlkreis verringert und die Wahlkreisgrößen der 
Wahlkreise Nr. 90 und 98 angeglichen. 
 
Zu Nummer 5 
 
Im Gebiet des Wahlkreises Nr. 108 – Bochum II werden die Kommunalwahlbezirke 14 (Innen-
stadt – Südost) und 26 (Eppendorf/Munscheid) herausgenommen und dem Wahlkreis Nr. 109 
– Bochum III hinzugefügt. 
 
Zu Nummer 6 
 
Zu Buchstabe a bis d 
 
Im Gebiet des Wahlkreises Nr. 109 – Bochum III werden die Kommunalwahlbezirke 14 (Innen-
stadt – Südost) und 26 (Eppendorf/Munscheid) hinzugefügt und hierzu aus dem Gebiet des 
Wahlkreises Nr. 108 – Bochum II herausgenommen. 
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Zu Nummer 7 
 
Dem Gebiet des Wahlkreises Nr. 111 – Dortmund I wird der Stadtbezirk Innenstadt-Ost mit 
dem statistischen Bezirk 4 Kaiserstraßenviertel hinzugefügt.  
 
Zu Nummer 8 
 
Zu Buchstabe a bis d 
 
Im Gebiet des Wahlkreises Nr. 112 – Dortmund II werden aus dem Stadtbezirk Innenstadt-Ost 
der statistische Bezirk 4 Kaiserstraßenviertel und aus dem Stadtbezirk Hörde der statistische 
Bezirk 53 Hörde herausgenommen. Dem Wahlkreis werden das Gebiet des Stadtbezirks 
Scharnhorst mit dem statistischen Bezirk 14 Derne und das Gebiet des Stadtbezirks Hom-
bruch mit dem statistischen Bezirk 29 Brünninghausen hinzugefügt. 
 
Zu Nummer 9 
 
Das Gebiet des Wahlkreises Nr. 113 – Dortmund III wird aus den Stadtbezirken Aplerbeck, 
Brackel und dem verbliebenen Stadtbezirk Scharnhorst ohne den statistischen Bezirk 14 
Derne gebildet.  
 
Zu Nummer 10 
 
Zu Buchstabe a und b 
 
Das Gebiet des Wahlkreises Nr. 114 – Dortmund IV wird aus den Stadtbezirken Hombruch, 
mit Ausnahme des statistischen Bezirks 29 Brünninghausen, Lütgendortmund und Hörde ge-
bildet. 
 
 
Thomas Kutschaty  
Sarah Philipp  
 
und Fraktion 
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Anlage zum 
 
Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Viertes Gesetz zur Änderung 
des Landeswahlgesetzes“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 17/11681 
  

Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises 
6 Rhein-Erft Kreis II Vom Rhein-Erft-Kreis 

 
die Gemeinden: 
 
Frechen 
Hürth 
Kerpen 

mit den Stadtbezirken 
Blatzheim 
Buir 
Manheim/Manheim-neu 
Sindorf 
Horrem 
Neu-Bottenbroich/Horrem-Nord-Ost 

7 Rhein-Erft Kreis III Vom Rhein-Erft-Kreis 
 
die Gemeinden: 
 
Brühl 
Erftstadt 
Kerpen 

mit den Stadtbezirken 
Balkhausen,Brüggen/Türnich 
Kerpen  
Mödrath/Kerpen-Nord 

Wesseling 
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Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises 

90 Herford I Vom Kreis Herford 
 
die Gemeinden: 
 
Enger 
Herford 
Hiddenhausen 
Spenge 
Vlotho 

mit den Ortsteilen: 
Exter 
Valdorf 

98 Lippe II – Herford III Vom Kreis Lippe 
 
die Gemeinden: 
 
Barntrup 
Blomberg 
Dörentrup 
Extertal 
Kalletal 
Lemgo 
Lügde 
 
Vom Kreis Herford 
 
die Gemeinde Vlotho 

mit den Ortsteilen: 
Vlotho 
Uffeln 
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Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises 

108 Bochum II Von der Stadt Bochum 
 
die Kommunalwahlbezirke: 
 
51 bis 54 
62 bis 65 
 

109 Bochum III Von der Stadt Bochum 
 
die Kommunalwahlbezirke: 
 
12 
13 
14 (Innenstadt – Südost) 
15 
16 
18 
21 bis 25 
26 (Eppendorf/Mundscheid) 
27  
61 
 

111 Dortmund I Von der Stadt Dortmund 
 
die Stadtbezirke: 
 
Huckarde 
Innenstadt-West 
Mengede 
Innenstadt-Ost  

mit dem statistischen Bezirk: 
4 Kaiserstraßenviertel 

 

112 Dortmund II Von der Stadt Dortmund 
 
die Stadtbezirke: 
 
Eving 
Innenstadt-Nord 
Scharnhorst 

mit dem statistischen Bezirk: 
14 Derne 

Hombruch  
mit dem statistischen Bezirk: 
29 Brünninghausen 

Innenstadt-Ost  
mit Ausnahme des statistischen Bezirk: 
4 Kaiserstraßenviertel 
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Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises 

113 Dortmund III Von der Stadt Dortmund 
 
die Stadtbezirke: 
 
Aplerbeck 
Brackel 
Scharnhorst 

mit Ausnahme des statistischen Bezirken: 
14 Derne 

114 Dortmund IV Von der Stadt Dortmund 
 
die Stadtbezirke: 
 
Hombruch 

mit Ausnahme des statistischen Bezirken: 
29 Brünninghausen 

Lütgendortmund 
Hörde 

 
 


